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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 3. Mai 2016 Teil II 

99. Verordnung: GrundanteilV 2016 

99. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Festlegung des Grundanteils 
bei vermieteten Gebäuden im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 8 lit. d EStG 1988 
(GrundanteilV 2016) 

Aufgrund des § 16 Abs. 1 Z 8 lit. d EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 163/2015, wird verordnet: 

§ 1. Für die Bemessung der Absetzung für Abnutzung von den Anschaffungskosten eines bebauten 
Grundstückes ist der Anteil des Grund und Bodens auszuscheiden. Ohne Nachweis ist der auszuscheiden-
de Anteil des Grund und Bodens nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu ermitteln. 

§ 2. (1) In Gemeinden mit weniger als 100 000 Einwohnern sind als Anteil des Grund und Bodens 
20% auszuscheiden, wenn der durchschnittliche Quadratmeterpreis für als Bauland gewidmete und voll 
aufgeschlossene unbebaute Grundstücke (baureifes Land) weniger als 400 Euro beträgt. 

(2) In Gemeinden mit mindestens 100 000 Einwohnern und in Gemeinden, in denen der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis für als Bauland gewidmete und voll aufgeschlossene unbebaute Grundstü-
cke (baureifes Land) mindestens 400 Euro beträgt, sind als Anteil des Grund und Bodens 

 – 30% auszuscheiden, wenn das Gebäude mehr als 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst, 
oder 

 – 40% auszuscheiden, wenn das Gebäude bis zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst. 

Eine eigene Geschäftseinheit liegt jedenfalls pro angefangenen 400 m
2
 Nutzfläche vor. 

(3) Für die Bestimmung der Anzahl der Einwohner ist das jeweils letzte Ergebnis einer Volkszäh-
lung heranzuziehen, das vor dem Beginn des Kalenderjahres veröffentlicht worden ist, in dem erstmalig 
eine Absetzung für Abnutzung angesetzt wird. 

(4) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bereits vermietete Grundstücke ist auf die 
gemäß Abs. 1 bis 3 relevanten Verhältnisse zum 1. Jänner 2016 abzustellen. 

§ 3. (1) Der auszuscheidende Anteil des Grund und Bodens ist nicht nach § 2 pauschal zu ermitteln, 
wenn er nachgewiesen wird. Der Nachweis kann beispielsweise durch ein Gutachten eines Sachverstän-
digen erbracht werden. Ein vorgelegtes Gutachten unterliegt der freien Beweiswürdigung der Behörde. 

(2) Der Anteil des Grund und Bodens ist gemäß § 16 Abs. 1 Z 8 lit. d dritter Satz EStG 1988 dann 
nicht nach § 2 pauschal auszuscheiden, wenn die tatsächlichen Verhältnisse offenkundig erheblich davon 
abweichen. Eine erhebliche Abweichung ist dann gegeben, wenn der tatsächliche Anteil des Grund und 
Bodens um zumindest 50% abweicht. 

§ 4. Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft und ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Jahr 2016 unter Beachtung des § 124b Z 284 EStG anzuwenden. 

Schelling 
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